
Bekanntmachung der Neufassung der
Richtlinie zur Förderung von Verbund-

projekten zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft

Vom 31. März 2008

Nachstehend wird der Wortlaut der Richtlinie
zur Förderung von Verbundprojekten zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft in der seit dem
27. März 2008 geltenden Fassung bekannt ge-
macht. Die Neufassung berücksichtigt:

1. die am 7. September 2006 in Kraft getretene
Richtlinie vom 21. September 2006
(Brem.ABl. S. 665) und

2. die von der Deputation für Umwelt und
Energie am 27. März 2008 beschlossenen
Änderungen der Eingangs genannten
Richtlinie.

Bremen, den 31. März 2008

Der Senator für Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa

"Programm zur Förderung anwendungsna-
her Umwelttechniken (PFAU)"

Richtlinie zur Förderung von Verbundprojek-
ten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft

1. Rechtsgrundlagen, Zuwendungszweck

1.1 Rechtsgrundlagen

Das Land Bremen gewährt nach Maßgabe
dieser Richtlinie, der Landeshaushaltsord-
nung und der jeweils gültigen Verwaltungs-
vorschriften zur Landeshaushaltsordnung
Zuwendungen an Bremer Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft und Anbietern von
Dienstleistungen zur Förderung von Ver-
bundprojekten mit wissenschaftlichen Ein-
richtungen, um zur Entwicklung neuer
umweltverträglicher Verfahren und Pro-
dukte beizutragen.

Der Förderrichtlinie liegen die Leitlinien des
Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihil-
fen für Forschung, Entwicklung und Innova-
tion der Europäischen Kommission1

zugrunde.

Ein Anspruch des Antragstellers2 auf Gewäh-
rung einer Zuwendung besteht nicht, vielmehr
entscheidet die vom Senator für Umwelt, Bau,
Verkehr und Europa beauftragte Projektträge-
rin3 aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1.2 Zuwendungszweck

Durch diese Förderung sollen insbesondere
kleine und mittlere Unternehmen (KMU)4 er-
mutigt werden, innovative Entwicklungen mit
positiven Auswirkungen auf die Umwelt
durchzuführen. Dadurch soll das oftmals bei
derartigen Entwicklungsvorhaben überdurch-
schnittlich hohe technische und wirtschaftli-
che Risiko gemindert und die
Wettbewerbsfähigkeit des antragstellenden
Unternehmens gestärkt werden.
Gleichzeitig wird angestrebt, die Zusammen-
arbeit zwischen wissenschaftlichen For-
schungseinrichtungen und bremischen
Unternehmen weiterzuentwickeln und so zu
festigen, dass sowohl der wissenschaftliche
wie der industrielle Partner von den Projekt-
ergebnissen profitieren, in beiden Bereichen
qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen oder er-
halten werden und die infrastrukturelle Ent-
wicklung auf dem Gebiet der
Umwelttechniken verbessert wird.

                                                
1 Amtsblatt der EU, Nr. C 323/01 vom 30. Dezember 2006
2 Im Interesse der sprachlichen Gleichstellung von Mann
und Frau ist jeweils die maskuline und die feminine Form zu
verwenden. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde
hier darauf verzichtet; es sind aber ausdrücklich ebenso
Antragstellerinnen, Zuwendungsempfängerinnen etc. ge-
meint.
3 BIG Bremer Investitions-Gesellschaft GmbH bzw. in Bre-
merhaven BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitions-
förderung und Stadtentwicklung mbH
4 Maßgeblich ist die in der EU gültige Fassung der KMU-
Definition.
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2. Gegenstand der Förderung

Bei Verbundprojekten werden sowohl die
industrielle Forschung und Grundlagenfor-
schung, deren Ergebnisse zur Entwicklung
von innovativen und umweltfreundlichen
Produkten und von neuen Verfahren und
Dienstleistungen mit positiven Auswirkun-
gen für die Umwelt führen, als auch die
komplementären, vorwettbewerblichen
Entwicklungsanteile gefördert. Insbesondere
soll dabei der sparsame Einsatz von Materi-
alien und Energie, die Vermeidung bzw.
Verminderung von Emissionen, Abfall und
Abwasser bzw. die Wiederverwertung ein-
gesetzter Materialien beachtet sowie die
Voraussetzungen für den Einsatz produkti-
onsintegrierter Umweltschutztechniken ge-
schaffen werden. Gesetzliche
Bestimmungen sollen deutlich übertroffen
werden.
Zur Gewährleistung eines frühen
Markteintritts können projektbegleitende
Maßnahmen zur Markterschließung (z.B.
Marktanalysen, Patent- und Lizenzberatung,
Entwicklung von Werbestrategien u.ä.) bis
zu einer Höhe von 10% der Fördersumme
gefördert werden.5

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft sowie Anbieter von
Dienstleistungen, die ihren Sitz oder eine
Betriebsstätte im Land Bremen haben. Un-
ternehmen in wirtschaftlichen Schwierig-
keiten sind nicht förderfähig.

3.2 Kooperationsvorhaben

Im Rahmen von Kooperationsvorhaben
können mehrere antragsberechtigte Unter-

                                                
5 Die Beihilfe für die Markteinführung wird im Rahmen
der "de minimis"-Regel der EU-Kommission gewährt. Der
kumulierte Gesamtbetrag an "de minimis"-Beihilfen für
ein Unternehmen darf 200.000 € innerhalb von drei Ka-
lenderjahren nicht überschreiten.

nehmen aus dem Land Bremen ein Verbund-
projekt mit wissenschaftlichen Forschungs-
einrichtungen gemeinsam durchführen. Die
Verantwortung für die Durchführung des ge-
samten Projektes übernimmt jedoch ein Un-
ternehmen als Projektführer, das dann
alleiniger Ansprechpartner der Projektträgerin
ist.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Förderbedingungen

Gefördert werden kann ein Verbundprojekt,
wenn

- es ökologische Zielsetzungen enthält,
- der Stand der Technik weiterentwickelt

wird,
- es technisch und wirtschaftlich machbar

erscheint,
- es Marktchancen erkennen lässt,
- der Antragsteller qualifiziert für die Auf-

gabe ist,
- die Durchführung mit erheblichem, aber

kalkulierbarem Risiko verbunden ist,
- das verfügbare Personal des Antragstellers

nicht vollständig in das Projekt eingebun-
den wird und

- der Eigenanteil an der Finanzierung des
Verbundprojektes gesichert ist.

Der Zuwendungsempfänger muss im Antrag
darstellen, dass wesentliche Anteile des Ver-
bundprojektes von einer wissenschaftlichen
Forschungseinrichtung bearbeitet werden.
Dabei ist auch zu begründen, dass der Leis-
tungsumfang dieser Forschungseinrichtung
vom Unternehmen selbst nicht zu erbringen,
diese Leistung aber für die Zielsetzung des
Verbundprojektes unerlässlich ist. Art und
Umfang der Zusammenarbeit und die Ver-
wertung der Projektergebnisse sind vertrag-
lich zu regeln. Insbesondere müssen
Ergebnisse, für die der industrielle Partner
keine geistigen Eigentumsrechte geltend ma-
chen kann, vom wissenschaftlichen Partner
interessierten Dritten breit zugänglich ge-
macht werden können.
Das Verbundprojekt muss von einem Standort
im Land Bremen aus geleitet, sowie maßgeb-
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lich im Land Bremen durchgeführt und ver-
wertet werden.

Nicht gefördert werden können Vorhaben,
die

- im Auftrag und auf Rechnung Dritter
durchgeführt werden oder

- öffentlichen Interessen entgegenstehen.

4.2 Bekanntgabe von Projektdaten

Der Zuwendungsempfänger muss sich damit
einverstanden erklären, dass folgende Anga-
ben über das Vorhaben bekannt gegeben
werden:

- Titel und Kurzbeschreibung des Ver-
bundprojektes,

- Name des Zuwendungsempfängers so-
wie ggf. Kooperationspartner und
beteiligte Forschungseinrichtungen,

- Bewilligungszeitraum,
- Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben

und der Zuwendung.

Bei der Publikation von Projektergebnissen
durch die Antragsteller sind diese ver-
pflichtet, auf die erfolgte Förderung durch
das Land Bremen hinzuweisen.

4.3 Evaluation

Um eine mittel- bis langfristige Verfolgung
von Projektergebnissen und ihren regionalen
Wirkungen zu gewährleisten, ist der Zu-
wendungsempfänger auf autorisierte Anfra-
ge verpflichtet, diesbezüglich umfassende
Auskünfte zu erteilen und insoweit an einer
Projektevaluation bzw. Programmfort-
schreibung mitzuwirken.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
und Laufzeit

5.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzie-
rung in Form eines nicht rückzahlbaren Zu-
schusses gewährt.

5.2 Zuwendungsfähige Kosten

Folgende im Rahmen des Projektes veran-
schlagte Ausgaben sind grundsätzlich nur mit
dem Nettobetrag (o. Mehrwertsteuer; Rabatte
und/oder Skonti sind abzuziehen) anerken-
nungsfähig:

5.2.1 Personalkosten der Unternehmen

Die Personalkosten der antragstellenden Un-
ternehmen können in Form einer Stundenpau-
schale nach folgenden Kategorien maximal
geltend gemacht werden:

Kategorie I  :
leitendes Betriebspersonal,
Ingenieure und wissenschaft-
liches Personal 50,-  €/Std

Kategorie II :
Meister, Techniker
und vergleichb. Personal 40,-  €/Std

Kategorie III:
Facharbeiter oder Personal
mit vergleichb. Tätigkeiten 30,-  €/Std

Mit der Pauschale werden die Personaleinzel-
kosten, die Gemeinkosten, die Reisekosten,
die Kosten für Klein- und Verbrauchsmaterial
und Arbeitsgeräte unter 400 € im Einzelfall
sowie die Kosten für Hilfspersonal abgedeckt.
Pro Person werden maximal 160 vorhaben-
bezogene Stunden pro Monat anerkannt.

5.2.2 Personalkosten der Forschungseinrichtun-
gen

Für die öffentlich finanzierten Universitäten
und Hochschulen werden im Rahmen von
Verbundprojekten tatsächlich entstehende
Personalkosten in angemessener Höhe aner-
kannt. Für An-Institute oder die Jacobs Uni-
versity Bremen können zusätzlich testierte
Gemeinkostensätze anerkannt werden.
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5.2.3 Sachkosten

Als Sachkosten können nur projektbezogene
Anschaffungen (Geräte, Maschinen, Werk-
zeuge, Vorrichtungen und Sonderanlagen)
geltend gemacht werden, deren Wert 400 €
übersteigt. Wenn die wirtschaftliche Nut-
zungsdauer der Gegenstände die Projekt-
laufzeit übersteigt, können die Kosten nur in
Höhe der steuerrechtlich zulässigen Ab-
schreibung (AfA) für den Bewilligungszeit-
raum in Ansatz gebracht werden. In
begründeten Ausnahmefällen können pro-
jektbezogene Verbrauchsmaterialien, deren
Wert nur in der Summe 400 € übersteigt, als
Sachkosten ohne AfA anerkannt werden.

5.2.4 Aufträge an Dritte

Bei der Vergabe von Aufträgen an Dritte
sind diese Fremdleistungen als Angebot an
das antragstellende Unternehmen dem An-
trag beizufügen.

5.3 Höhe der Zuwendung

Die maximale Förderintensität beträgt für
den Projektanteil des wirtschaftlichen Part-
ners bei Projekten
- der vorwettbewerblichen
      Entwicklung 25%
- der industriellen Forschung 50%
Mischformen sind möglich.

Mögliche Zuschläge für:
- mittlere Unternehmen 10%
- kleine Unternehmen 20%
- Vorhaben, die mit einer Zielsetzung des

Rahmenprogramms der Europäischen
Gemeinschaft im Bereich der Forschung,
technologischen Entwicklung und De-
monstration übereinstimmen und den
Bedingungen der Ziffer 5.1.3 Buchstabe b
sowie der Fußnote (32) des Gemein-
schaftsrahmens FEI (C 323/14 vom 30.
Dezember 2006) entsprechen bis zu 15%

Die Förderung der wirtschaftlichen Partner
darf einschließlich aller Zuschläge 50%
nicht überschreiten.

Der Projektanteil der als Projektpartnerin be-
teiligten, nicht gewinnorientierten, öffentli-
chen Forschungseinrichtung kann mit einer
Förderquote bis zu 80% der zuwendungsfähi-
gen Kosten gefördert werden.

Die Förderquote für das gesamte Verbund-
vorhaben darf 75% nicht überschreiten.

5.3.1 Mehrfachförderung

Wird das Verbundprojekt durch weitere För-
derungen unterstützt, so darf die kumulierte
Zuwendung die unter 5.3 genannten Grenzen
nicht überschreiten.

5.4 Laufzeit

Die Laufzeit eines Vorhabens sollte 2 Jahre
nicht überschreiten.

6. Verfahren

6.1 Antrag

Anträge auf Gewährung einer Zuwendung für
Verbundprojekte sind auf den entsprechenden
Formblättern mit den dort geforderten Ergän-
zungen (möglichst auch auf Diskette) an die

BIG Bremer Investitions-Gesellschaft mbH
Langenstraße 2-4
28195 Bremen

oder in Bremerhaven an die

BIS Bremerhavener Gesellschaft für Inves-
titionsförderung und Stadtentwicklung mbH
Am Alten Hafen 118
27568 Bremerhaven

zu richten.

Bei Kooperationsvorhaben sind unterneh-
mensbezogene Angaben von jedem der betei-
ligten Unternehmen einzureichen. Der Antrag
des projektführenden Unternehmens enthält
die inhaltliche Darstellung des gesamten
Projektes. Dabei ist die Art des
arbeitsteiligen Vorgehens und die Höhe der
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Aufwendungen der einzelnen Partner deut-
lich herauszustellen. Der Antrag ist von al-
len am Projekt kooperativ beteiligten
Unternehmen und Forschungseinrichtungen
zu unterzeichnen.
Die formale Abwicklung erfolgt ausschließ-
lich über den Projektführer.

6.2 Projektbeginn

Mit dem Verbundprojekt darf nicht vor An-
tragstellung begonnen worden sein. Ein vor-
zeitiger Beginn auf eigenes Risiko vor
Bescheiderteilung kann formlos unter An-
gabe von Gründen beantragt werden. Nach
schriftlicher Zustimmung der Projektträgerin
kann ohne präjudizierende Wirkung auf die
angestrebte spätere Förderung zwischen
Antragstellung und Bescheiderteilung mit
dem Projekt begonnen werden.

6.3 Zuwendungsbescheid

Über die Gewährung der Zuwendung ent-
scheidet die Projektträgerin. Um die För-
derfähigkeit des Antrages zu prüfen, können
in besonderen Fällen in Abstimmung mit
dem Antragsteller und auf Kosten des An-
tragstellers Sachverständige beratend hinzu-
gezogen werden. Bestandteil des Bescheides
sind die "Allgemeinen Nebenbestimmungen
für Zuwendungen zur Projektförderung
(ANBest-P)" und die "Besonderen Nebenbe-
stimmungen für Umweltschutz-Projekte
(BNBest-PFAU)".

6.4 Mittelabforderungen

Die bewilligten Zuwendungen können
grundsätzlich erst nach Rechtsbeständigkeit
des Zuwendungsbescheides abgefordert und
ausgezahlt werden. Jede Abforderung ist
schriftlich an die Projektträgerin zu richten.
Ein Restbetrag in Höhe von 10% der zu ge-
währenden Zuwendung wird erst nach Vor-
lage und Prüfung des Verwendungsnach-
weises ausgezahlt.

6.5 Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem
Sachbericht und aus einem zahlenmäßigen
Nachweis. Er ist spätestens 6 Monate nach
Ende der Projektlaufzeit vorzulegen. Im
Sachbericht sind insbesondere der Projekt-
verlauf, die Ergebnisse und deren ökologi-
sche, technische, wirtschaftliche und
strukturelle Auswirkungen auf das Unterneh-
men, die beteiligte Forschungseinrichtung
und die Region darzustellen. Es ist zu erläu-
tern, inwieweit die angestrebten technischen
und wirtschaftlichen Projektziele erreicht
wurden. Abweichungen sind zu begründen.
Die Gesamtprojektkosten sind unter Beifü-
gung der entsprechenden Originalbelege
nachzuweisen.

6.6 Standortbindung

Im Falle der Verlegung eines geförderten
Unternehmens bzw. einer geförderten Be-
triebsstätte in ein anderes Bundesland oder in
das Ausland innerhalb eines Zeitraumes von 5
Jahren nach Beendigung dieses Projektes
bleibt eine Rückforderung der gewährten Zu-
wendung vorbehalten.

6.7 Prüfberechtigung

Die Projektträgerin6, der Senator für Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa und der Rech-
nungshof der Freien Hansestadt Bremen sind
zu uneingeschränkter Prüfung aller, mit der
gewährten Zuwendung in Zusammenhang
stehenden Unterlagen berechtigt.

7. Inkrafttreten

(Inkrafttreten)

                                                
6 BIG bzw. BIS


